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Datum

07.03.2019
E-Mail: veterinaerangelegenheiten.verbraucherschutz@Landkreis-Ludmgsburg.de

Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem Landratsamt Ludwigsbug, Fachbereich Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz,
sind über das lntemet-Portal „Frag den Staat - Topf secret" generierte Anträge auf Auskunft nach
dem Verbraucherinfomationsgesetz (VIG), zu im Landkreis ansässigen Lebensmittelbetrieben
zugegangen.
Hierin sind auch Sie als Antragsteller benannt. Vor dem Hintergrund, dass im lntemet auch immer
wieder missbräuchlich falsche ldentitäten verwendet werden, bitten wir Sie uns lhr Auskunftser-
suchen nochmals zu bestätigen. Die Bestätigung kömen Sie uns entweder schriftlich oder auch
geme telefonisch bzw. per Mail zukommen lassen. Die entsprechenden Kontaktdaten können Sie
im Briefkopf fmden. Sollten wir keine Nachricht von lhnen erhalten, gehen wir davon aus, dass
Sie bezüglich des Auskunftsersuchens kein lnteresse mehr haben bzw. Ihre Adresse missbräuch-
lich genutzt worden ist.
Da bei etlichen Anfiagen die Anschrift des Lebensmittelbetriebes unvollständig ist, bitten wir Sie
im Rahmen der oben efwähnten Rückmeldung auch nochmals die genaue Anschrift des Leben§-
mittelbetriebes mitzuteilen, zu welchem Sie ein Auskunftsersuchen wünschen.

Zum weiteren Verfähren zu lhrem Auskunftsersuchen gemäß § 5 VIG möchten wir folgendes
amerken:
Eine Herausgabe von Kontrollberichten sieht das Verbraucherinfomiationsgesetz (VIG) nicht
vor. Wir legen daher lhren Antrag in diesem Zusammenhang dahingehend aus, dass Sie lnfoma-
tionen nach § 2 Absatz 1 Nr.  1 VIG zu allen Daten über festgestellte nicht zulässige Abweichun-
gen von Anforderungen nach dem Lebensmittelrecht, in dem genamten Betrieb fiir die beiden
letzten Betriebsüberprüfimgen wünschen.
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Nach lhrer Rückmeldung werden wir die fomellen Voraussetzungen lhres Antrages prüfen.
Sodann erhält i.d.R. der betreffende Betrieb Gelegenheit zur ÄUßerung. Auch abhängig davon
wird von uns über die Erteilung der Auskunft entschieden.
Diese Entscheidung wird dem Betrieb in einem rechtsmittelfähigen Bescheid bekanntgegeben.
Nach Eintritt der Bestandskraft dieses Bescheides erhalten Sie unsere Entscheidung, also ob
ihrem Auskunftsersuchen stattgeben wird oder dieses abgelehnt wird.
Auf Nachfiage steht dem Lebensmittelbetrieb nach § 5 Abs. 2 Satz 4 des VIG das Recht zu, dass
ihm Name und Anschrift des Antragstellers mitgeteilt wird. Über Nachfiagen des Lebensmittel-
betriebes zum Antragsteller werden wir Sie ggf. infomieren, sodass Sie über die Rücknahme
lhres Antrages entscheiden können. Die Beantwortung der Frage, ob und ggf. in welcher Höhe
Gebühren von lhnen erhoben werden, bestimmt sich danach, welchen Stand das Verfähren bis zu
einer eventuellen Rücknahme lhres Antrages erreicht hat, welche Kosten bis dahin entstanden
sind und ob diese die Gebührenfi.eigrenze überschritten haben.

Die Auskunftserteilung ist grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufürand von 250 € gemäß § 7
Abs.  1 VIG gebühren- und auslagenfiei, soweit bei der Betriebskontrolle keine Abweichungen
festgestellt wurden. In sonstigen Fällen gilt eine Betragsschwelle von 1.000 €. Allerdings kann
dieser Verwaltungsaufwand überschritten werden, wenn das betroffene Untemehmen im Rah-
men des oben genannten Anhörungsverfährens Einwendungen erhebt oder gar den Rechtsweg
beschreitet. In diesem Fall könnten von lhnen ggf. kostendeckende Gebühren und Auslagen
erhoben werden.

Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass ggf. privatrechtliche Maßnahmen wie z.B.
Schadensersatzforderungen des Lebensmittelbetriebes, gegen Personen die Kontrollergebrisse
öffentlich zugänglich machen, getroffen werden könnten.

Wie oben dargestellt ist eine.den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Abwägung zwischen
lhren Rechten nach dem VIG und den insbesondere duch das Grundgesetz geschützten lnteressen
des Lebensmittelbetriebes zu treffen. Aufgrund der Komplexität dieses Entscheidugsprozesses

und aufgrund der Vielzahl hier eingegangener VIG Anfi.agen (über 100 Anfiagen seit KW 3/19),über das Online-Portal „FragDenstaat" wird die im Gesetz und im lntemetportal „Topf secret -
Frag den Staat" genannte Regel-Frist von einem Monat meist richt einzuhalten sein.
Unter Ausnutzung aller zur Verffigung stehender Ressoucen werden wir die Anträge in der
Reihenfolge ihres Eingangs schndlstmöglich bearbeiten und bescheiden.

Die Beantwortung lhrer Anfiage erfolgt aus Datenschutzgründen nur postalisch.

Sofem Sie also an lhrem Antrag festhalten, benötigen wir lhre Rückmeldung mit Benemung der
konkret betroffenen Betriebe soweit diese richt bereits unzweifelhaft erkembar waren.

Mit ffeundlichen Grüßen
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(Dieses Schreiben wurde in einem automatisierten Veriähren erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.)
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